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RS OGH 1979/10/24 3Ob151/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1979

Norm

EO §55

EO §65 E

Rechtssatz

Der Exekutionsbewilligungsbeschluß des Bewilligungsgerichtes und die Ergebnisse des Vollzugsverfahrens des

Exekutionsgerichtes bilden eine verfahrensmäßige Einheit. Bei der Entscheidung über einen Rekurs gegen einen

Exekutionsbewilligungsbeschluß des vom Exekutionsgericht verschiedenen Bewilligungsgerichtes ist daher stets auf

den Stand des gesamten Exekutionsverfahrens gehörig Bedacht zu nehmen.
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